


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Großballenlagerung 

	
	Ballenlager, Einlagern/Entnehmen von Großballen 

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahr durch herabfallende Lasten
· Gefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich
· Umsturzgefahr
· Gefahr aufgrund unzureichender Sicht
· Absturzgefahr
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Sicherheitsschuhe tragen!
· Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen.
· Vor Arbeitsbeginn Funktion und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen der Maschinen zum Einlagern/Entnehmen von Ballen kontrollieren.
· Fahrzeuge zum Einlagern und Entnehmen von Großballen müssen mit Schutzeinrichtung gegen herabfallende Gegenstände ausgerüstet sein.
· Bedienung von Maschinen und Fahrzeugen nur durch unterwiesene und vom Unternehmer beauftragte Personen.
· Auf den Fahrzeugen anschnallen!
· Stapelhöhe an vorhandene Stapel- bzw. Entnahmetechnik anpassen.
· Bei Einlagerung von Rundballen im Freien die Ballen liegend lagern und eine Stapelhöhe von 3 Lagen nicht überschreiten.
· Quaderförmige Ballen sind im Verbund oder terrassenförmig zu stapeln.
· Ballenstapel nur auf festem und ebenem Untergrund anlegen.
· Beim Stapeln dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
· Ballenstapel nur von oben her abbauen, nicht unterhöhlen.
· Abgestellte Fahrzeuge gegen Wegrollen und unbefugte Benutzung sichern.
· Beim Transport von Großballen müssen die Grundsätze der Ladungssicherung eingehalten werden.
· Wenn möglich, Ballenwagen mit hydraulischer Ladungssicherung verwenden.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Störungsbehebungen nicht in Nähe des Ballenstapels durchführen (herabfallende Gegenstände).
· Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten.
· Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Hydraulikleitungen drucklos machen.
· Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen.
· Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
· Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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